
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/6/27 2005/05/0243
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2006

Index

L80001 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Burgenland

L82000 Bauordnung

Norm

BauRallg;

RPG Bgld 1969 §20 Abs4;

RPG Bgld 1969 §20 Abs5;

Rechtssatz

Die Notwendigkeit der beabsichtigten baulichen Maßnahme ist durch Vorlage eines entsprechenden

Betriebskonzeptes konkret darzulegen (vgl. hiezu das hg. Erkenntnis vom 15. Dezember 1998, Zl. 98/05/0010).
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